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A N FRA G E 

der Abgeordneten Dkfm. Bauer, Dr. Gugerbauer 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend die Versteuerung der Erschwerniszulage für das 

Pflegepersonal der Spitäler 

Einem Auskunftschreiben des Finanzamtes Klagenfurt ist zu 

entnehmen, daß die allgemeinen Erschwerniszulagen des 

Pflegepersonals in den Landeskrankenanstalten steuerpflichtig 

sind. 

Das bedeutet eine massive Schmälerung der Einkommen der 

Krankenhausbediensteten in ganz Österreich. In Kärnten sind 

alleine rund dreitausend Personen unmittelbar davon betrof

fen. 

Diese Vorgangsweise der Finanzverwal tung steht auch im 

krassen Widerspruch zu den Erklärungen der Bundesregierung, 

daß Erschwerniszulagen nicht der Versteuerung unterzogen 

werden. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Finanzen die 

A n fra g e 

1) Ist diese Rechtsmeinung des Finanzamtes Klagenfurt durch 

das Einkommensteuergesetz 1988 gedeckt? 

2) Wenn ja, welche Maßnahmen werden Sie setzen, um die 

Erschwerniszulagen der Bediensteten in den Landeskranken

anstalten in Hinkunft steuerfrei zu stellen? 
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